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Als ״eines der bemerkenswertesten Erzeugnisse der postkonzilia- 
ren liturgischen Literatur“ bezeichnet der Sekretär des ״Rates zur 
Ausführung der Liturgiekonstitution“ und somit der verantwortli- 
ehe Leiter der nachkonziliaren Reformarbeit, Erzbischof Annibale 
Bugnini, die ״Allgemeine Einführung in das Stundengebet“1. Die 
AES bietet in der Tat nicht nur die notwendigen rubrikalen Hin- 
weise für einen korrekten äußeren Vollzug der ״Liturgia Hora- 
rum“. Sie versucht vielmehr, dem Verständnis und damit einem 
sachgerechten inneren Vollzug zu dienen. Ein Vergleich der AES 
etwa mit der noch umfangreicheren ״Allgemeinen Einführung in 
das Römische Meßbuch“ zeigt den Stellenwert, der der theologi- 
sehen Grundlegung gegeben wird. Handelt diese in sieben Arti- 
kein über die ״Bedeutung und Würde der Eucharistiefeier“, so 
enthält die AES mit den 33 Artikeln des entsprechenden ersten Ka- 
pitels über ״Die Bedeutung des Stundengebets im Leben der Kir- 
ehe“ mehr als nur einige theologische Hinweise: ״trotz geringer 
einschlägiger Vorarbeiten“2 und obwohl eine ausgebaute Theolo- 
gie des Gebetes ״immer noch ein Desiderat“3 ist, werden hier we- 
sentliche Momente einer Theologie des Gebetes und des Stunden- 
gebetes bzw. - sprachlich wie theologisch genauer - der Stundenli- 
turgie dargestellt.

Nach der AES ist die Stundenliturgie ״vor allem Lob- und Bitt- 
gebet, und zwar ein Gebet der Kirche mit Christus und zu Chri- 
stus“ (2). ״Nach alter christlicher Überlieferung heiligt es den 
gesamten Ablauf von Tag und Nacht; darin liegt seine Besonder- 
heit gegenüber den anderen liturgischen Handlungen“ (10). Diese 
beide Aussagen der AES sollen im folgenden näher betrachtet wer- 
den, weil sie in ausdrücklicher Weise die Stundenliturgie bestim- 
men wollen. Zuvor ist allerdings dem Begriff der Stundenliturgie 
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selbst nachzugehen. Abschließend soll nach dem Stellenwert ge- 
fragt werden, der der tätigen Teilnahme des Beters und damit sei- 
ner persönlichen Heiligung in der AES gegeben wird4.

i. Stundenliturgie als dialogisches Geschehen

Die AES übersetzt den lateinischen Ausdruck ״Liturgia horarum“ 
mit dem Begriff ״Stundengebet“. Eine sprachlich exaktere Uber- 
Setzung muß von der ״Stundenliturgie“ sprechen. Die Liturgiekon- 
stitution hatte die gemeinte Sache allein unter dem Titel ״Officium 
divinum“ verhandelt (vgl. SC 83-101) 5. Die neue, in der AES tra- 
gend gewordene Bezeichnung ist mehr als eine beliebige Begriffs- 
änderung, sondern qualifiziert das ״Officium“ als Liturgie. Damit 
ist die Stundenliturgie wie alle anderen liturgischen Handlungen 
 -Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi“ (SC 7). Nach dem Ver״
ständnis der Liturgiekonstitution bewirkt und bezeichnet die Li- 
turgie immer die Heiligung des Menschen und ist zugleich Ort und 
Weise der Gottesverehrung. Sosehr in der Vergangenheit auch das 
kultische Verständnis vorherrschend war6, so sehr ist offensicht- 
lieh, daß Stundenliturgie nicht nur anabatisch-latreutische Aspekte 
hat, sondern ebenfalls katabatisch-soterische7.

Liturgie ist ein dialogisches Geschehen. ״Denn in der Liturgie 
spricht Gott zu seinem Volk ... Das Volk aber antwortet mit Ge- 
sang und Gebet“ (SC 33). Schon die Offenbarungskonstitution 
des Vaticanum II hat vom Dialog (״colloquium“) zwischen Gott 
und Mensch gesprochen und dies mit einem Wort des hl. Ambro- 
sius näher erläutert: ״ihn reden wir an, wenn wir beten; ihn hören 
wir, wenn wir Gottes Weisung lesen“8. Diesen Zusatz zum ur- 
sprünglichen Schema hatten der Mainzer Bischof Hermann Volk 
und Erzbischof Gregorio Modrega y Casäus von Barcelona ange- 
regt, indem sie auf die Notwendigkeit des Gebetes bei der Schrift- 
lesung hingewiesen hatten. Modrega y Casäus hatte sogar von 
einem ״modus ,dialog!‘“ gesprochen9.

Das Wort vom Dialog zwischen Gott und Mensch wird in der 
AES zu Recht nicht nur auf die Lesehore (vgl. 56), sondern auf die 
ganze Stundenliturgie bezogen. Die AES bezeichnet sie ״als Aus­
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tausch oder Zwiegespräch zwischen Gott und den Menschen“ 
(14). Die Qualifikation als ״Dialog zwischen Gott und den Men- 
sehen“ wird sogar als strukturbestimmend für die Feier der Stun- 
denliturgie angesehen (33). In der Stundenliturgie geschieht also 
Begegnung zwischen Gott und den Menschen. In ihr spricht Gott 
zu den Menschen, und der Mensch gibt Gott Antwort. Nicht nur 
in den biblischen Lesungen redet dabei Gott zu den Menschen. 
Die Psalmen, das Gebetswort Israels und zugleich nicht zuletzt in 
der Stundenliturgie auch das Gebetswort der Kirche, sind als Teil 
der Heiligen Schrift mit den biblischen Cantica auch inspiriertes 
Wort Gottes.

Wenn unter Gebet nur das Sprechen des Menschen zu Gott ver- 
standen wird, kann die Stundenliturgie nicht sachgerecht als Gebet 
definiert werden. Eine Analyse der Psalmen zeigt jedoch, daß ein 
solches eindimensionales Verständnis von Gebet nicht unproble- 
matisch ist10. Die AES weist zu Recht darauf hin, ״daß Psalmen 
eine andere Art von Gebet sind als etwa Bitten oder Gebete, die 
von der Kirche verfaßt sind“ (105). Gebet muß also nicht immer 
eine Anrede an Gott sein. So geht es in den Psalmen um ein medi- 
tierendes Hören, Sprechen und Singen, das auf die ausdrückliche 
Antwort des Beters aus ist, ohne deshalb erst dann Gebet zu sein. 
Die AES kann vom Psalmengebet sagen: ״Wer also mit Verständ- 
nis psalliert, geht Vers um Vers meditierend durch, im Herzen 
stets zur Antwort bereit“ (104). Es wäre in der Tat eine Überforde- 
rung, die ganze Stundenliturgie ״in der konzentrierten Weise zu 
beten, wie es besonders beim Herrengebet, den Preces und in den 
Schlußorationen gegeben ist“11. Die andere Art von Gebet, von 
der die AES spricht, ist ein Sprechen, Singen oder auch Schweigen 
vor Gott, in dem der Mensch sich bei Gott und in seiner Gegen- 
wart weiß. Mit Johannes Maria Vianney (f 1859), dem hl. Pfarrer 
von Ars, kann man sagen, daß das Gebet ״nichts anderes als Verei- 
nigung mit Gott“ ist12.

In dieser offeneren Sicht bezeichnet Gebet nun nicht mehr aus- 
schließlich die anabatische Seite der Liturgie, da Gebet jetzt auch 
Gottes Ankunft beim Menschen in gewisser Weise mit umfaßt. 
Dennoch sollte nicht nur der Ausdruck ״Stundengebet“ verwandt 
werden. Denn wenn von Liturgie und hier konkret von Stundenli­
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turgie gesprochen wird, bleibt deutlich, daß die Initiative bei Gott 
liegt und der Mensch mit seinem Tun darauf antwortet. Hören 
und Antworten sind keine eigenmächtigen Handlungen des Men- 
sehen, sondern werden ihm möglich allein im Heiligen Geist 
(vgl. 8f). Emil Josef Lengeling hat im Anschluß an das Vatica- 
num II den dialogischen Charakter aller Liturgie immer wieder be- 
tont und dabei die Liturgie als ״heiligen Austausch zwischen Gott 
und Mensch durch Christus im Heiligen Geist“ bestimmt15. Davon 
ist auch für das rechte Verständnis der Stundenliturgie auszuge- 
hen.

2. Stundenliturgie als Gebet der Kirche mit Christus 
und zu Christus

Trotz der grundsätzlichen Bestimmung der Stundenliturgie als Li- 
turgie wird diese geradezu als Gebet der Kirche definiert. Sie ist 
 -vor allem (,praecipue‘) Lob- und Bittgebet“ (2). Darin kommt be״
sonders ihr latreutischer Charakter zum Ausdruck, der ihr stärker 
als etwa der Sakramentenliturgie eigen ist. Die Stundenliturgie be- 
steht nicht nur aus einer Anzahl von Gebeten, sondern hat, wie es 
ausdrücklich sogar für die Lesehore betont wird, ״den Charakter 
echten Gebetes“ (56). Sie ist wesentlich Gebet, auch wenn sie in ih- 
rem Wesen nicht nur zu Gott aufsteigendes Gebet ist.

Als Gebet der Kirche unterscheidet sich das Gebet der Stunden- 
liturgie von anderen Gebetsweisen primär dadurch, daß es ״öffent- 
liches und gemeinsames Gebet des Volkes Gottes“ (1) ist. Damit ist 
es abzusetzen vom privaten Gebet des einzelnen Christen (vgl. 9), 
ohne daß es allerdings in einem Gegensatz dazu steht14. Bedeut- 
sam ist, daß ohne jede Einschränkung das ganze Volk Gottes als 
Träger dieses Gebetes herausgestellt wird. Im Bewußtsein vieler 
war es (und ist es vielleicht immer noch) ein Standesgebet der Or- 
densleute und der Kleriker, die zur Stundenliturgie verpflichtet 
sind. Auch das Vaticanum II blieb dieser Sicht weitgehend verhaf- 
tet, wenn es die Gläubigen als Träger dieses Gebetes ansah, nur in- 
sofern sie ״zusammen mit dem Priester in einer approbierten Form 
beten“ (SC 84). Diese ekklesiologisch eingeschränkte Sicht ist in 
der AES überwunden.

126



Theologische Schwerpunkte der ״Allgemeinen Einführung in das Stundengebet“

Die Stundenliturgie ist nämlich Gebet der Kirche, auch wenn sie 
von Laienkreisen oder von den Familien, die als Hauskirche be- 
zeichnet werden, gefeiert wird (27). Die Stundenliturgie ist also 
nicht eine Handlung, die den Klerikern und den Ordensleuten re- 
serviert ist oder die nur bei ihnen wirklich Gebet der Kirche wäre. 
Wenn dennoch nicht nur die Ordensleute eigens erwähnt werden, 
für deren Gemeinschaften die Stundenliturgie in der jeweiligen 
Form geradezu ״als besonderes Kennzeichen gewertet werden 
muß“ 15, sondern auch die Bischöfe, Priester und Diakone, dann 
deshalb weil diese einen besonderen Auftrag erhalten haben. Sie 
sind zum gewissenhaften Vollzug der Stundenliturgie verpflichtet, 
 damit diese Aufgabe der ganzen Gemeinschaft wenigstens durch״
sie sicher und beständig erfüllt wird und damit so das Gebet Chri- 
sti in der Kirche unablässig fortdauert“ (28). Sie sind verpflichtet 
zu dem, was allen nach den jeweiligen Möglichkeiten empfohlen 
wird und als Aufgabe der Kirche unbedingt gepflegt werden muß.

Die Feier in Gemeinschaft macht den ekklesialen Charakter be- 
sonders deutlich, weshalb sie nachdrücklich empfohlen wird 
(20—27; so auch schon SC 99). Grundsätzlich ist es dabei wün- 
sehenswert, daß die Kirche auch in ihrem Gottesdienst als geglie- 
dertes Volk Gottes erscheint, und so soll ״jeder, sei er Liturge oder 
Gläubiger, in der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das 
tun, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen 
Regeln zukommt“ (SC 28; zitiert AES 253). Es ist also kein kleri- 
kalistisches Relikt, wenn in der Feier der Stundenliturgie unter 
Vorsitz des Bischofs in besonderer Weise der kirchliche Charakter 
der Stundenliturgie ausgedrückt gesehen wird (20) und wenn ge- 
wünscht wird, daß die Feiern mit der Gemeinde von einem Priester 
oder Diakon geleitet werden sollen (254).

Ist die Kirche nun Träger der Stundenliturgie, so ist sie dies aber 
nicht ohne ihr Haupt. ״Die Kirche setzt das Gebet Christi fort“ 
(Titel vor 6; vgl. 17). Folgerichtig beschreibt deshalb die AES zu 
Beginn, wie sehr das Gebet Christi zu seinem Leben gehörte (4). 
Der Auftrag Christi zum unablässigen Gebet16 ist dabei nicht eine 
beliebige Aufforderung zur Nachahmung. Vielmehr vollzieht sich 
hier der existentielle Anschluß der Kirche an das Tun ihres Haup- 
tes.
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Wie alles liturgische Handeln ist auch die Feier der Stundenli- 
turgie ״Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi“ (SC 7). Seine prie- 
sterliche Aufgabe setzt Christus ״nämlich durch seine Kirche fort; 
sie lobt den Herrn ohne Unterlaß und tritt bei ihm für das Heil der 
ganzen Welt ein nicht nur in der Feier der Eucharistie, sondern 
auch in anderen Formen, besonders im Vollzug des Stundengebe- 
tes“ (SC 83)17. Deutlicher noch als die AES stellt hier die Liturgie- 
konstitution heraus, daß Christus selbst der Handelnde bleibt, der 
sein priesterliches Wirken durch die Kirche fortsetzt.

Weil Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Men- 
sehen ist, kann es kein menschliches Gebet zum Vater ohne ihn ge- 
ben (6). Die Verbindung der Getauften mit Christus ist jedoch von 
anderer Qualität als die Verbindung der Nichtgetauften zu ihm. 
Die Getauften nehmen nämlich teil an seinem Priestertum und 
 werden befähigt zur Gottesverehrung des Neuen Bundes, die״
nicht unseren eigenen Kräften entstammt, sondern Verdienst und 
Geschenk Christi ist“ (7). Stundenliturgie als Vollzug seines Prie- 
steramtes ist also keine allgemein menschliche Aufgabe, sondern 
nur als Handeln mit der Kirche und in der Kirche, nur als Handeln 
der Kirche selbst zu verstehen. In diesem Sinn ist es nur folgerich- 
tig, wenn die Ungetauften nicht als Teilnehmer der Stundenlitur- 
gie angesehen werden18. Allerdings ist die Praxis der Alten Kirche 
hier wohl weitgehend anders, wenn auch die Katechumenen an der 
Stundenliturgie teilnahmen19. Dennoch wird man diese nicht als 
die Träger der Stundenliturgie ansehen können, da sie noch nicht 
zum Volk Gottes gehören, noch nicht ״zu einem heiligen Priester- 
tum geweiht“ sind und deshalb auch nicht Anteil am Priestertum 
Christi haben (vgl. 7). Weil Christus sein priesterliches Handeln 
durch die Kirche fortsetzt, kommt ihr in Verbindung mit ihrem 
Haupt eine mittierische Funktion zu.

Die ״Liturgia horarum“ ist also Gebet der Kirche mit Christus, 
ihrem Haupt. Sie wird aber zugleich auch bezeichnet als das Gebet 
der Kirche zu Christus. Die AES zitiert hier das treffende Wort 
des hl. Augustinus (f 430): ״Gott will, daß wir beim Gebet zu ihm 
den Sohn nicht von ihm trennen, und wenn der Leib des Sohnes 
betet, er sich nicht von seinem Haupte trennt. Unser Herr Jesus 
Christus, Gottes Sohn, soll der eine Heiland seines Leibes sein, der 
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für uns betet, in uns betet und zu dem wir beten: Für uns betet er 
als unser Priester, in uns betet er als unser Haupt; zu ihm beten wir 
als unserem Gott.“20 Vor allem Balthasar Fischer hat gezeigt, daß 
die frühe Kirche auch die Psalmen, die bis heute Hauptbestandteil 
der Stundenliturgie sind, als Gebet zu Christus gedeutet und gebe- 
tet hat21. Grundsätzlich wird man sagen können, daß nicht nur das 
private, sondern auch das liturgische Gebet sowohl an den Vater 
gerichtet ist als auch an Christus22. Die Stimme der Kirche ist also 
nicht nur die Stimme des ganzen Christus an den Vater, sondern 
auch die Stimme der Braut an den Bräutigam (vgl. 1 SC 84). Daß 
auch dabei die letzte Ausrichtung auf den Vater bleibt, ist wohl 
selbstverständlich. Die Kirche ״ruft ihren Herrn an, und durch ihn 
huldigt sie dem ewigen Vater“ (SC 7).

5. Stundenliturgie als Heiligung des Tages

Vieles von dem, was bisher gesagt wurde, gilt auch für andere litur- 
gische Feiern. Soll jedoch der eigenständige Stellenwert der Stun- 
denliturgie erkannt werden, so bedarf es einer positiv unterschei- 
denden Sinnbestimmung. Diese notwendige und damit die eigent- 
liehe ״Besonderheit gegenüber den anderen liturgischen Handlun- 
gen“ sieht die AES nun darin, daß die Stundenliturgie ״den 
gesamten Ablauf von Tag und Nacht“ heiligt (10).

Die Stundenliturgie ״ist vor allem Lob- und Bittgebet“ (2). Die 
zentrale Qualifikation der Stundenliturgie als ״Laudis canticum“23 
steht nicht im Gegensatz dazu, daß in ihr auch Bitten und Fürbit- 
ten vor Gott getragen werden. Jüdische und christliche Tradition 
haben beide Weisen des Betens nicht streng getrennt (vgl. 179). 
Wie aus dem Lob immer wieder Bitten erwachsen, so bekennt der 
Beter auch schon im Akt des Bittens die Größe und Macht Gottes 
und preist ihn so als den Herrn der Welt. Heilsam ist dabei die 
Stundenliturgie nicht nur, weil sie ein Gebet ״für das Heil der gan- 
zen Welt“ (187) ist. Bereits aus ihrer Bestimmung als Feier des Lo- 
bes Gottes eröffnet sich eine wesentliche Perspektive, um den 
heiligenden Charakter zu verstehen.

Wer Gott lobt, erinnert sich seiner Heilstaten und erzählt von 
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ihnen. Lob und Danksagung fallen von ihrem Wesen her immer 
schon mit dem Gedächtnis der Heilsmysterien zusammen 
(vgl. 12). Was die AES ausdrücklich für das Gebet des Herrn und 
die Preces, die Bitten der Laudes und die Fürbitten der Vesper, 
herausstellt, resultiert aus dem Wesen der Stundenliturgie und gilt 
deshalb mehr oder weniger für alle ihre Teile: sie müssen ״das Lob 
Gottes, das Bekenntnis seiner Herrlichkeit und den Gedanken an 
sein Heilswerk einschließen“ (18j). ״Die Taten des Herrn zu ver- 
kündigen ist Lobpreis Gottes“, sagt Cassiodor (f ca. 580) 24. In den 
Psalmen, die den Kern der Stundenliturgie ausmachen, wird im- 
mer wieder das Lob Gottes gesungen, gerade indem von seinen Ta- 
ten gesprochen wird. ״Dieses preisende oder rühmende oder 
lobende Erzählen der großen Taten Gottes ist die grundlegende 
Weise des Vergegenwärtigens von Geschichte im alten Israel.“25

Bedenkt man, daß die frühe Kirche die Psalmen christologisch 
verstanden hat, dann ist das Erzählen von Gottes Heilstaten in der 
Geschichte Israels - im übrigen vornehmlich der grundlegenden 
Ereignisse des Auszugs aus Ägypten, der Wüstenwanderung und 
der Landnahme, also des altbundlichen Pascha und seines Umfei- 
des26 - zugleich ein lobendes Erinnern an das Heilsgeschehen, das 
in Jesus Christus und seinem Pascha seinen unüberbietbaren Hö- 
hepunkt hat. Die Psalmen sind Lieder, die nicht nur Stimme Chri- 
sti zum Vater oder Stimme der Kirche zu Christus sind, sondern 
auch über Christus sprechen27. Die Kirchenväter ״haben den gan- 
zen Psalter als eine prophetische Aussage über Christus und seine 
Kirche verstanden“ (109). So geht es bei den Taten des Herrn, von 
denen die Psalmen sprechen, dem christlichen Beter nicht nur um 
das Handeln Gottes im Alten Bund, sondern zugleich um das My- 
sterium Christi, das die Kirche in ihrem Gottesdienst und so auch 
im Gottesdienst der Stundenliturgie feiert (vgl. 22). Mit Emma- 
nuel von Severus kann man von diesem Gottesdienst sagen: ״Seine 
eigentliche Aufgabe ist die Verkündigung und Vergegenwärtigung 
des Heils im Alltag. Er ist die Erfüllung des Auftrags Christi, das in 
ihm geschenkte Heil gläubig zu bezeugen.“28 Heiligung des Tages 
ist dann die ständige Verbindung dieses Tages mit dem Heilsge- 
schehen Jesu Christi, weil dieses Geschehen verkündet und in der 
lobenden Verkündigung gegenwärtig wird.
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Die Vergegenwärtigung des Heils ist keine Besonderheit der 
Stundenliturgie. Man wird sogar sagen können, daß Sakramenten- 
liturgie und hier vor allem die Eucharistie in noch dichterer Weise 
das Heil gegenwärtig setzen29. Paul VI. nennt die Feier der Stun- 
denliturgie gewissermaßen eine ״Ergänzung (,complementum‘) 
des eucharistischen Opfers, des Inbegriffs des ganzen Gottesdien- 
stes“30. Nach der Konzeption der AES werden ״Lob und Danksa- 
gung, das Gedächtnis der Heilsmysterien, Fürbittgebet und die 
Vorschau auf die himmlische Herrlichkeit, wie sie in der Feier der 
Eucharistie als der ,Mitte und dem Höhepunkt des ganzen Lebens 
einer christlichen Gemeinde‘ enthalten sind, ... in der Feier des 
Stundengebetes auf die verschiedenen Tagesstunden ausgeweitet“ 
( 12) 31. Auch wo nicht täglich die Eucharistie gefeiert wird 32, bleibt 
dieses Motiv dennoch sinnvoll: Das Christusmysterium heiligt den 
Tag und seine Stunden durch die jeweils neue Verkündigung und 
Aktualisierung. Der klösterliche Tagesablauf illustriert diese Ziel- 
Setzung vortrefflich. Immer wieder kommen die Ordensleute zum 
gemeinsamen Gebet zusammen und ordnen so all ihr Arbeiten und 
den ganzen Tag in den Zusammenhang des Heils, das in Christus 
geschenkt worden ist.

Den unterschiedlichen Horen sind im Tageslauf verschiedene 
Aspekte des Heilsgeschehens besonders zugewiesen. So sind die 
Laudes, bestimmt ״zur Heiligung der Morgenstunde“, ״Gedächt- 
nis der Auferstehung des Herrn Jesus“ (38). In der Vesper am 
Abend soll Dank gesagt und zugleich der Erlösung gedacht wer- 
den, wobei die AES im Anschluß an Cassian (f 430/435) dabei be- 
sonders an die Selbsthingabe Jesu im Abendmahl und am Kreuz 
denkt (39). Auch mit den Horen der Terz, Sext und Non verbindet 
sich ״das Gedenken an bestimmte Ereignisse in der Leidensge- 
schichte des Herrn und an die erste Ausbreitung des Evangeliums“ 
(75)”·

Diese zeitliche Komponente der einzelnen Tagzeiten war je- 
doch in der Praxis der Weltpriester vor dem Konzil weitgehend 
verdunkelt. Die Kommission, die für das Konzil das Schema der 
Liturgiekonstitution vorbereitet hatte, hatte sicher nicht nur we- 
nige Ausnahmen im Blick, wenn sie von Priestern sprach, ״die die 
Laudes am Abend, die Vesper am Morgen oder die ganze Reihe 
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der Horen gleichsam in einem Zug rezitieren“34. Der zeitgerechte 
Ansatz, die ״veritas horarum“, mußte wiederhergestellt werden 
(vgl. SC 88), wenn die Heiligung des Tages nicht nur als theologi- 
scher Gedanke festgehalten, sondern auch in der Praxis erfahren 
werden sollte35.

Die ״veritas horarum“ ist in der AES ein deutlich zu erkennen- 
des Anliegen der Neuordnung. Die Kleriker, die zum Stundenge- 
bet verpflichtet sind, sollen es nicht nur ״täglich ganz verrichten“, 
sondern auch ״soweit wie möglich den zeitgerechten Ansatz der 
Gebetsstunden wahren“ (29). Daß die Situation der Beter hier eine 
Konzentration und Korrektur verlangte, war schon den Konzils- 
Vätern auf dem Vaticanum II klar (vgl. SC 88 f). So wünschenswert 
es ist, daß die Lesehore als nächtliches Gebet vollzogen wird und 
so Ausdruck der Erwartung des wiederkommenden Herrn ist 
(vgl. 72), so ist sie dennoch so geordnet, daß sie ״zu jeder beliebi- 
gen Tageszeit gehalten werden“ kann (59) und in ihrer Gestaltung 
nicht die Fiktion eines nächtlichen Vollzuges gewahrt bleibt, ob- 
wohl sie außerhalb der beschaulichen Orden wohl nur von weni- 
gen in der Mitte der Nacht gebetet werden kann. Laudes und 
Vesper, ״die beiden Angelpunkte des täglichen Stundengebetes“ 
(SC 89; zitiert AES 37), sind von ihrem Wesen auf den Morgen 
und den Abend des Tages verwiesen. Die Laudes als ״Gebets- 
stunde im Licht des anbrechenden Tages“ sollen vor allem Arbei- 
ten gebetet werden (38, unter Berufung auf Basilius den Großen 
[t 379])■ »Die Vesper wird gefeiert, wenn es Abend geworden ist 
und der Tag sich schon geneigt hat“ (39). Auch wenn hier mit bi- 
blischen Worten gesprochen wird (vgl. Lk 24,29), ist die Zeitan- 
zeige dennoch nicht bildhaft gemeint, sondern konkret, denn die 
Vesper ist Stunde der Danksagung für den abgelaufenen Tag und 
sein Tagwerk. Wenn außerhalb des Chorgebetes nur noch eine 
Kleine Hore gebetet wird, soll diese mit den Teilen gebetet wer- 
den, die der jeweiligen Stunde entsprechen (80). Die Komplet als 
letztes Gebet des Tages ״soll unmittelbar vor der Nachtruhe gehal- 
ten werden, gegebenenfalls auch nach Mitternacht“ (84).

Mit einer in dieser Weise recht vollzogenen Stundenliturgie 
wird der ganze Tag geheiligt. Der zeitgerechte Ansatz ist eine Vor- 
aussetzung, daß der Morgen und der Abend, das Tagwerk und die
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Nachtruhe von der heiligenden Kraft der Stundenliturgie berührt 
werden können. Heiligung des Tages und damit Heiligung der 
Zeit durch die Stundenliturgie meint somit die andauernde Umge- 
staltung einer an sich zumindest ambivalenten, wenn nicht sogar 
als heillos erfahrenen Zeit durch die Erinnerung und Verkündi- 
gung des Heils, das in Jesus Christus erschienen ist. In ihrem Alltag 
sind auch Christen bedroht von der Heillosigkeit einer Welt ohne 
Christus und damit von der Heillosigkeit der je eigenen Zeit. Soll 
die Fragwürdigkeit aller menschlichen Arbeit und Mühe nicht in 
Resignation enden, bedürfen auch die Gläubigen der ständigen 
Orientierung und Erneuerung. Im Tageslauf mit der Stundenlitur- 
gie das Heilshandeln Gottes zu feiern kann so für das geistliche 
Leben und die ganze christliche Existenz und damit auch für das 
konkrete Handeln des Menschen eine Heil-volle Hilfe sein. So ist 
die Heiligung der Zeit, obschon Aufgabe der ganzen Kirche, zu- 
gleich eine Chance für den einzelnen Beter.

4. Tätige Teilnahme und Heiligung des Menschen

Wer die Stundenliturgie feiert, nimmt teil am Gebet der Kirche 
und betet in ihrem Namen. Wer zur Stundenliturgie verpflichtet 
ist, ist grundsätzlich gehalten, diesen Gottesdienst nach der vorge- 
gebenen Ordnung zu feiern. Indem versucht wurde, den heutigen 
Lebensverhältnissen Rechnung zu tragen (vgl. SC 88), hat die Re- 
form durchaus eine Hilfe geboten, daß die Stundenliturgie nicht 
nur als ein auferlegtes Gebets-Quantum vollzogen, als ״officium“ 
persolviert wird, sondern daß der einzelne Beter diese Stundenli- 
turgie auch als sein eigenes Beten verstehen kann. Die Gebets- 
menge ist reduziert worden und die Horen wurden so gestaltet, 
daß wohl von vielen ein zeitgerechter Ansatz gewählt werden kann 
und so die ״veritas horarum“ mehr ist als ein utopischer Wunsch. 
Damit sind nicht zu unterschätzende Hindernisse aus dem Weg 
geräumt, daß Herz und Stimme zusammenklingen, wie die AES im 
Anschluß an die Benediktusregel als Ziel eines würdigen, aufmerk- 
samen und frommen Vollzugs beschreibt (19).

Sicher kann man mit guten Gründen fragen, ob die Stundenli­
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turgie in einer einzigen Form allen Betern in gleicher Weise geeig- 
nete Anleitung und Hilfe für ihr persönliches Beten sein kann36. 
Aber man wird kaum übersehen können, daß der persönlich wahre 
Vollzug der Stundenliturgie ein durchgehendes Anliegen der AES 
ist. Die heiligende Kraft der Stundenliturgie und ihrer Elemente, 
des Wortes Gottes wie der Gebete und Gesänge, trifft zuerst die 
Teilnehmer (vgl. 14). Stundenliturgie ist auch für die beauftragten 
Beter nicht nur amtliches Tun, das zu vollziehen ist und ansonsten 
mit der eigenen Existenz nichts zu tun haben muß. Vielmehr soll 
sie ״Quelle des christlichen Lebens“ (18), ״Quelle der Frömmigkeit 
und der vielfältigen Gnade Gottes, Nährboden des persönlichen 
Betens und des apostolischen Wirkens sein“ (19). Im Blick auf die 
Kleriker wird die Bedeutung für den pastoralen Dienst noch ein- 
mal besonders betont: ״Das Stundengebet, das die Kirche ihnen 
aufträgt, soll ihnen ... nicht nur eine Quelle der Frömmigkeit und 
Nahrung für das persönliche Beten sein. Sie sollen aus dem Reich- 
tum der Meditation ihre seelsorgliche und missionarische Tätig- 
keit nähren und fördern zum geistlichen Gewinn für die ganze 
Kirche Gottes“ (28).

Gerade der Lesehore kommt eine große Bedeutung zu, weil in 
ihr das Wort der Schrift in reicher Auswahl gelesen wird. Wenn 
dieser Reichtum ״viel zum geistlichen Fortschritt beitragen“ (55) 
soll, dann verlangt dies ein inneres Mitvollziehen, die Meditation 
und Betrachtung dessen, was gehört und gelesen wird. Es geht um 
die spirituelle Aneignung dessen, was die Kirche im Blick auf das 
Christus-Mysterium im Jahreslauf vorlegt (vgl. 140). Auch die 
Texte aus den Kirchenvätern und aus anderen kirchlichen Doku- 
menten sollen Hilfe sein zur ״Meditation des Gotteswortes, wie es 
die Kirche in ihrer Überlieferung versteht“ (163; vgl. 164). Eben- 
falls auf das Verständnis und die Meditation des Gehörten (oder 
Gelesenen) sind die Responsorien nach den Lesungen ausgerichtet 
(vgl. 169f. 172). In vielfältiger und bewußt variierender Weise wol- 
len sie den Beter in seinem Gebet und seiner Betrachtung unter- 
stützen, damit das gehörte Wort tiefer in ihn eindringen und von 
ihm immer mehr aufgenommen werden kann.

Die AES begnügt sich nicht damit, das Ziel des meditierenden 
und spirituell fruchtbaren Vollzuges zu postulieren. Dort, wo in 

134



Theologische Schwerpunkte der ״Allgemeinen Einführung in das Stundengebet“

der AES Ausführungen zu den Psalmen, einem wesentlichen Teil 
der Stundenliturgie, zu finden sind, wird auch von Schwierigkei- 
ten gesprochen, die sich für den Beter ergeben können (101. 105. 
108. ! 31). Die AES erinnert an den inspirierten Charakter und die 
Hochschätzung der Psalmen bei allen Christen und spricht von ei- 
ner ״zeitlosen Form“, in der die Psalmen den Erfahrungen des 
glaubenden Menschen Ausdruck geben (vgl. toof. 107). Dabei 
werden Hilfen geboten, wie der Christ diese alttestamentlichen 
Texte richtig verstehen kann (109; vgl. auch 110-113); wie er sie 
sinnvoll und aufrichtig beten kann auch bei einem ״Gegensatz zwi- 
sehen dem Text eines Psalms und der Gemütslage des Beters“ 
(108). Es muß hier nicht inhaltlich auf die dargebotenen Gedanken 
eingegangen werden, die wesentliche Überlegungen zu einem an- 
gemessenen Beten der Psalmen bieten37. Im Zusammenhang ist 
wichtig, daß darin das Anliegen deutlich wird, daß der Beter nicht 
nur die Psalmen mit den Lippen rezitiert, sondern in der ihnen ge- 
mäßen Art innerlich mit- und nachvollzieht. Dieses Ziel hat sogar 
dazu geführt, daß ״erstmals in der Geschichte der katholischen Li- 
turgie“38 drei Psalmen vollständig und einige weitere einzelne 
Psalmverse wegen ihres Fluchcharakters aus dem Psalterium aus- 
geschieden wurden. Die Rücksicht auf ״gewisse psychologische 
Schwierigkeiten“ (131) und der daraus resultierende Verzicht auf 
Teile des Psalters sowie der Eingriff in den Textbestand einzelner 
Psalmen markieren das theologische Gewicht, das dem persönli- 
chen Vollzug des Beters zugemessen wird.

Nach dem Willen des Vaticanum II soll in der Liturgie ״das hei- 
lige Schweigen ... zu seiner Zeit eingehalten werden“ (SC 30). Die 
AES weiß, daß Stille allein nicht schon sinnvoll ist, sondern auch 
 -als peinlich empfunden werden“ kann und dann eine fruchtbrin״
gende Feier behindert. Es ist ihr deshalb wichtig zu verdeutlichen, 
daß ein Einhalten im Gebet am rechten Ort hilfreich sein kann, 
 um der Stimme des Heiligen Geistes im Herzen vollen Widerhall״
zu gewähren und das persönliche Gebet enger mit dem Wort Got- 
tes und dem Gebetswort der Kirche zu verbinden“ (202). Die grö- 
ßere Freiheit, die der Beter hat, wenn er allein betet, kann er 
nutzen, um ״in der Meditation bei einem Wort zu verweilen und so 
das Gebet geistlich zu vertiefen“ (203). Auch hier hat die AES die 

131



Winfried Haunerland

Teilnehmer an der Stundenliturgie im Blick und einen Vollzug der 
Feier, der wirklich fruchtbringend ist.

Tätige Teilnahme (״actuosa participatio“)39 ist in der Tat nicht 
schon dann erreicht, wenn jeder gemäß den liturgischen Regeln 
genau das tut, was ihm zukommt (vgl. 253; SC 28). Nicht eine äu- 
ßere Betriebsamkeit hat das Konzil angestrebt, wenn es von der 
vollen, bewußten, frommen und fruchtbringenden tätigen Teil- 
nähme (vgl. SC 11. 14. 48 u.ö.) spricht, sondern einen inneren 
Mitvollzug, der bei jedem Teilnehmer die liturgische Feier zu ei- 
nem ganzheitlichen Vorgang werden läßt, der den Menschen in 
der Tiefe seines Lebens aus dem Glauben berührt und stärkt. 
Wenn auch die AES den Begriff der ״(actuosa) participatio“ vor al- 
lern in Hinsicht auf die Teilnahme des Volkes und damit der nicht 
zur Stundenliturgie verpflichteten Gläubigen benutzt (vgl. 20. 23. 
33. 254), so bietet sie inhaltlich einen breit angelegten Kommentar, 
was mit diesem Begriff eigentlich gemeint ist40. Wie wohl in weni- 
gen anderen Dokumenten der nachkonziliaren liturgischen Litera- 
tur wird hier die Aufmerksamkeit auf eine tätige Teilnahme aller 
gerichtet, die die Feier der Stundenliturgie wirklich zur Quelle der 
Frömmigkeit und des ganzen christlichen Lebens, zur Nahrung 
für das persönliche Beten und den apostolischen Einsatz werden 
lassen kann und so zur Heiligung des einzelnen Menschen, seines 
Lebens und seines Dienstes beiträgt (vgl. 18f). Diese Heiligung 
wird nicht individualistisch verstanden, sondern bleibt ekklesial 
rückgebunden, nicht nur weil die gemeinsame Feier der Ortskirche 
als die Vollform der Stundenliturgie herausgestellt wird, sondern 
weil die Heiligung des einzelnen bezogen bleibt auf den Aufbau 
der Kirche.

Im Hinblick auf die genannten theologischen Schwerpunkte der 
AES wird man schwerlich widersprechen können, wenn Erz- 
bischof Bugnini in seinem großen Bericht über die Liturgiereform 
zur AES schreibt: ״Das Dokument wird nicht nur als eines der 
wichtigsten, ja sogar als das bemerkenswerteste der ganzen nach- 
konziliaren Liturgiereform angesehen. Es ist in der Tat ein theolo- 
gischer, pastoraler, aszetischer und liturgischer Traktat über das 
Gebet, über den Sinn des Stundengebetes und seiner Teile, ein Di­
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rektorium nicht nur für seine Feier, sondern auch für die Medita- 
tion.“41 Denn die AES ist mehr als die Rahmenordnung für den 
korrekten Ablauf einer liturgischen Feier. Ihre theologischen Ge- 
danken wollen und können Hilfe sein für den bewußten und 
fruchtbringenden Vollzug. Wer die Stundenliturgie feiert, feiert 
sie als Glied der Kirche und in ihrem Namen, auch wenn er nur al- 
leine und scheinbar privat betet. Er nimmt teil an der Ausübung 
des Priesteramtes Christi. ״Christus vollbringt das ,Werk der Erlö- 
sung der Menschen und der vollendeten Verherrlichung Gottes‘ 
im Heiligen Geist durch die Kirche ... auch ... in der Feier des 
Stundengebetes“ (13). Als der Gottesdienst des Tages begleitet die 
Stundenliturgie das ganze Leben. Hier realisiert die Kirche den 
Auftrag des Herrn zu unablässigem Gebet. Durch die Stundenli- 
turgie wird die Zeit geheiligt und in ihr die Menschen. In der Vor- 
läufigkeit aller irdischen Dinge wird in ihr schon Wirklichkeit, 
woraufhin der Mensch unterwegs ist: die Begegnung mit Gott 
ohne Ende. Dieses Ziel ist dem einzelnen Menschen als Glied des 
berufenen Volkes Gottes verheißen. Deshalb betet der Christ auch 
jetzt nicht nur in seiner Kammer, sondern schließt sich dem Gebet 
der Kirche an und feiert in ihrer Gemeinschaft das Lob Gottes.
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